
 

Ortsübliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Schöpstal  
sowie über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege in der Gemeinde Schöpstal (Kita-Satzung) 
 

Ab 01.01.2027 werden gemäß § 8 die neuen Elternbeiträge und § 10 die Verpflegungskosten (Getränkegeld) in folgender Höhe erhoben. 
 

Elternbeiträge ab dem 01.01.2027 – Kindertageseinrichtungen 

 
 

Verpflegungskosten (Getränkegeld) ab dem 01.01.2027 – Kindertageseinrichtungen  2,00 € 
 

 

Verpflegungskosten (Getränkegeld) ab dem 01.01.2027 – Kindertageseinrichtung Hort  1,50 € 

Mehrbetreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen und Hort 

a) Bei ausnahmsweiser Überschreitung der vereinbarten Betreuungs-   b) Bei wiederholter Abholung der Kinder nach der festgelegten Öff- 
     zeit innerhalb der Öffnungszeiten werden pro angefangener Stunde       nungszeit der Einrichtung ohne nachvollziehbaren Grund wird ein 
     Beträge in folgender Höhe erhoben:           Betrag von 41,00 € erhoben. Die Mehrbetreuungsgebühren werden 
                   zusätzlich zu den Elternbeiträgen erhoben. Eine Staffelung der Kin- 
Kinderkrippe  Kindergarten   Hort        derzahl bzw. familiären Verhältnissen gibt es nicht. 
8,10 €   3,40 €    3,00 € 


